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1. eine sonstige Leistung, die in § 3 а Abs. 4 des Gesetzes bezeichnet ist, an eine im Inland ansässige juristische 
Person des öffentlichen Rechts, soweit sie nicht Unternehmer ist, oder

2. eine sonstige Leistung, die nicht in § 3 а Abs. 2 oder 4 des Gesetzes bezeichnet ist, an einen im Inland 
ansässigen Unternehmer, eine im Inland belegene Betriebstätte eines Unternehmers oder eine im Inland 
ansässige juristische Person des öffentlichen Rechts,

so ist diese Leistung abweichend von § 3 а Abs. 1 des Gesetzes als im Inland ausgeführt zu behandeln, wenn sie 
dort genutzt oder ausgewertet wird. Wird die Leistung von einer Betriebstätte eines Unternehmers ausgeführt, gilt 
Satz 1 entsprechend, wenn die Betriebstätte außerhalb des Gebiets der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
liegt.“

b) In der Überschrift zu § 2, § 2, der Überschrift zu § 3, §§ 3, 4, der Überschrift zu § 5, §§ 5, 6, 7 Abs. 1 bis 4, § 8 
Abs. 1, §§ 9,10 Abs. 1, § 13 Abs. 3 und 6, § 14 Abs. 2 Nr. 1, § 15 Abs. 2 Nr. 3, § 17 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 
§ 24, der Überschrift zu § 41, §§ 41,43 Nr. 3, §§ 49, 51 Abs. 1, §§ 52, 53 Abs. 1 bis 4, § 54 Abs. 3, § 56 Abs. 2 
Nr. 1, der Überschrift zu § 57, § 57 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2, §§ 58, 59, 68 Abs. 1 Nr. 1 und § 69 Abs. 2 werden 
jeweils das Wort „Erhebungsgebiet“ durch das Wort „Inland“, das Wort „Außengebiet“ durch das Wort 
„Ausland“, das Wort „außengebietlicher“ durch das Wort „ausländischer“, das Wort „außengebietliche“ durch 
das Wort „ausländische“ und das Wort „außengebietlichen“ durch das Wort „ausländischen“ ersetzt.

c) § 7 Abs. 5 wird wie folgt gefaßt:
„(5) Bei grenzüberschreitenden Beförderungen im Fährverkehr über den Rhein, die Donau, die Oder und die 
Neiße sind die Streckenanteile im Inland als ausländische Beförderungsstrecken anzusehen.“

d) In § 9 Nr. 4 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.

e) In § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f werden die Worte „oder im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
einschließlich Berlin (Ost)“ gestrichen.

f) § 17 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt:
„2. eine Bestätigung der Grenzzollstelle, daß die nach Nummer 1 gemachten Angaben mit den Eintragungen in 

dem vorgelegten Paß oder sonstigen Grenzübertrittspapier desjenigen übereinstimmen, der den Gegen
stand in das Ausland verbringt.“

g) § 19 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt:
„(1) Als Beförderungen im Sinne des § 4 Nr. 3 Buchstabe а des Gesetzes gelten nicht:
1. die grenzüberschreitende Beförderung von Gegenständen, bei der der Absende- und Bestimmungsort im 

Inland liegen und das Ausland nur im Wege der Durchfuhr berührt wird,

2. die grenzüberschreitende Beförderung von Gegenständen oder die Beförderung im internationalen Eisen
bahnfrachtverkehr vom Ausland in das Inland auf Grund einer nachträglichen Verfügung zu einem anderen als 
dem ursprünglich im Frachtbrief angegebenen Bestimmungsort, soweit die Kosten für diese Beförderung nicht 
in der Bemessungsgrundlage für die Einfuhr ( § 1 1  des Gesetzes) enthalten sind.“

h) § 34 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt:

„(2) Fahrausweise für eine grenzüberschreitende Beförderung im Personenverkehr und im internationalen 
Eisenbahn-Personenverkehr gelten nur dann als Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 1 des Gesetzes, wenn eine 
Bescheinigung des Beförderungsunternehmers oder seines Beauftragten darüber vorliegt, welcher Anteil des 
Beförderungspreises auf die Strecke im Inland entfällt. In der Bescheinigung ist der Steuersatz anzugeben, der 
auf den auf das Inland entfallenden Teil der Beförderungsleistung anzuwenden ist.“

i) § 36 wird wie folgt geändert:
aa) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:

„Nimmt ein Unternehmer aus Anlaß einer Geschäftsreise (§ 38) im Inland für seine Mehraufwendungen für 
Verpflegung einen Pauschbetrag in Anspruch oder erstattet er seinem Arbeitnehmer aus Anlaß einer 
Dienstreise (§ 38) im Inland die Aufwendungen für Übernachtung oder die Mehraufwendungen für Verpfle
gung nach Pauschbeträgen, so kann er 11,4 vom Hundert dieser Beträge als Vorsteuer abziehen.“

bb) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:
„Erstattet ein Unternehmer seinem Arbeitnehmer aus Anlaß einer Dienstreise im Inland die Aufwendungen 
für die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs, so kann er für jeden gefahrenen Kilometer ohne besonde
ren Nachweis 7,6 vom Hundert der erstatteten Aufwendungen als Vorsteuer abziehen.“

cc) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefaßt:
„Verwendet ein Unternehmer für eine Geschäftsreise im Inland ein nicht zu einem Unternehmen gehörendes 
Kraftfahrzeug und nimmt er für die ihm dadurch entstehenden Aufwendungen einen Pauschbetrag in 
Anspruch, so kann er für jeden gefahrenen Kilometer ohne besonderen Nachweis 5,3 vom Hundert dieses 
Betrages als Vorsteuer abziehen.“


